
Bayerisches Krebsregister 
Widerspruch gegen dauerhafte  
Datenspeicherung Bayerisches Landesamt für 

Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

 

 

 

 
  
*) Bitte Nachweis/Legitimation beifügen 
 
Widerspruchsformular, Stand 01.08.2023 

 
Dienstsitz: Dienstort: E-Mail und Internet Bankverbindung 
LGL 
Eggenreuther Weg 43 
91058 Erlangen 
 
 

LGL, Bayerisches Haus der Gesundheit 
Schweinauer Hauptstraße 80 
90441 Nürnberg 
 
Telefon: 09131 / 6808 - 2927 
Telefax: 09131 / 6808 - 2906 

vertrauensstelle-
krebsregister@lgl.bayern.de 
www.krebsregister-bayern.de 
 
Anfahrtsskizze im Internet 
U-Bahn U2: Hohe Marter 

Bayerische Landesbank 
IBAN: DE31 7005 0000 0001 2792 80 
BIC: BYLADEMM 

 

 
Empfänger:        
Bayerisches Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit 
Vertrauensstelle des Bayerischen Krebsregisters 
Schweinauer Hauptstr. 80 Bei Rückfragen: 
90441 Nürnberg Tel.: 09131-6808-2887   
 vertrauensstelle-krebsregister@lgl.bayern.de  

 
 
 

Widerspruch gegen die dauerhafte Datenspeicherung nach Art. 5 BayKRegG  
 
 
Hiermit widerspreche ich mit sofortiger Wirkung der dauerhaften Speicherung meiner 
Identitätsdaten sowie der nach Art. 4 BayKRegG meldepflichtigen Daten. 
 
Der Widerspruch betrifft bereits erfasste Daten sowie künftig eingehende Meldungen. 
 
Die Daten sind unverzüglich aus dem Bayerischen Krebsregister zu löschen, sobald ihre 
Kenntnis nicht mehr für gesetzliche Abrechnungszwecke erforderlich ist. 
 
Unbeschadet der Löschung ist die Vertrauensstelle des Bayerischen Krebsregisters befugt, 
die jeweiligen Identitätsdaten in einer gesondert zu führenden, vertraulichen Liste zu speichern 
und ausschließlich zu Zwecken eines Datenabgleichs mit zukünftigen Meldungen zu 
verwenden. 
 
Mir ist bewusst, dass meine dem Krebsregister zunächst verpflichtend gemeldeten Daten 
künftig weder für Forschungsprojekte noch für etwaige Auskünfte an meine behandelnden 
Ärzte zur Verfügung stehen.  
 
Mir ist bekannt, dass ich diesen Widerspruch jederzeit für die Zukunft schriftlich (auch in 
elektronischer Form) gegenüber der Vertrauensstelle widerrufen kann.  

Name, Vorname der Patientin/des Patienten 
 
 

Straße, Hausnummer 

 

 

PLZ, Wohnort 

Geburtsdatum 
 
 

Krankenversicherten-Nr. 

 
 
_________________________       _____________________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift Patient/in oder sorgeberechtigte  

         Person/Betreuer/in* 
 
 
 
 
Anlage 
Merkblatt Art. 4 und Art. 5 BayKRegG 
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Merkblatt zum Widerspruch 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
Sie haben sich gegen die Registrierung Ihrer Daten am Bayerischen Krebsregister ausgeprochen. 
 
Hinweise zur Rechtsgrundlage: 
 

 
Im Art. 4 Abs. 1 des BayKRegG wird definiert, welche Daten gemeldet werden müssen: 
 

1. die erstmalige gesicherte Diagnose einer Krebserkrankung, 
 

2. der zu einer Krebserkrankung ergangene histologische, labortechnische oder zytologische   
    Befund, 
 
3. die Art sowie der Zeitpunkt des Beginns und des Abschlusses einer therapeutischen   
    Maßnahme, 
 
4. die Diagnose von Rezidiven, Metastasen und Zweittumoren und anderen Änderungen im  
    Krankheitsverlauf, 
 
5. der Tod einer Person, die eine Krebserkrankung hatte. 

 
 

      …… 

 
 
Im Art. 5 Abs. 1 des BayKRegG wird das Widerspruchsrecht geregelt: 
 
(1) 1Jeder kann der dauerhaften Speicherung der Identitätsdaten im Bayerischen Krebsregister 
widersprechen, soweit sie ihn selbst oder eine seiner Personensorge oder Betreuung unterstehende 
Person betreffen. 2Diese Identitätsdaten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für Zwecke der 
verpflichtenden Qualitätssicherung, Abrechnung oder auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften nicht 
mehr benötigt werden. 3Der Widerspruch ist schriftlich bei der Vertrauensstelle einzulegen. 4Er kann 
auch über Personen, die gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 3 über das Widerspruchsrecht belehrt haben, bei 
der Vertrauensstelle eingelegt werden. 5Der Widerspruch betrifft bereits erfasste sowie künftig 
eingehende Identitätsdaten. 6Wurden Daten zu dieser Person von oder an ein anderes 
Landeskrebsregister gemeldet, ist dieses Landeskrebsregister über die Erhebung des Widerspruchs zu 
informieren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


